
861 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Landesverteidigungsausschusses 

über die Regierungsvorl'age (714 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über die Entsendung von Angehörigen des 
Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Ausland 
und das Heeresdisziplinarrechtsanpassungs-

gesetz geändert werden 

Durch die gege~ständliche Regierungsvorlage 
soll eine Neuregelung der Meldung zum Auslands­
einsatz und zugleich eine Neuordnung der Besol­
dung desselben auf Grund praktischer Erfahrungen 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der 
EDV (Grundbetrag und Auslandseinsatzzulage 
nach dem jeweiligen Dienstgrad) erfolgen. Hiebei 
soll auch auf qualifizierte Verwendung Bedacht 
genommen werden können und ferner die Mög-

. lichkeit der Verleihung eines höheren Dienstgrades 
entsprechend internationaler Übung eröffnet wer­
den. Außerdem enthält der Gesetzentwurf die 
Anrechenbarkeit des Auslandseinsatzes auf den 
Wehrdienst des Zeitsoldaten. 

Nach den Erläuterungen der Regierungsvorlage 
sind durch den gegenständlichen Gesetzentwurf 
keine zusätzlichen Kosten zU erwarten; allenfalls 
sind Einsparungen von etwa zwei Millionen Schil­
ling jährlich möglich. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat die gegen­
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
16. Jänner 1986 in Verhandlung genommen. 

An der Debatte, die sich an die A\lsführungen 
des Berichterstatters anschloß, beteiligten sich die 
Abgeordneten K r a f t, Par n i gon i, K 0 p -
pensteiner, Dipl.-Vw. Dr. Stein er und der 
Ausschußobmann Abgeordneter Dr. G u ger -
bau e r sowie der Bundesminister für Landesver­
teidigung Dr. Frischenschlager. Von den 
Abgeordneten Dr. Gugerbauer, Parni-

Dipl.-Kfm. Löffler 

Berichterstatter 

gon i und Kr a f t wurde ein gemeinsamer Abän­
derungsantrag betreffend den Gesetzestitel, den 
Einleitungssatz des Art. I, Art. I Z 2 (§ 3 Abs. 3 und 
9), Art. I Z 3 (§ 4 Z 3 und 4), Entfall des Art. III 
sowie Art. IV eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des obgenannten Abände­
rungsantrages einstimmig angenommen. 

Die Änderungen gegenüber der Regierungsvor­
lage betreffen im wesentlichen Anpassungen auf 
Grund der Änderungen einzelner Rechtsvors·chrif­
ten sowie Zitierungsanpassungenund des Termins 
des Inkrafttretens. Die Änderung des § 3 Abs.3 
wurde wie folgt begründet: 

Im Sinne einer möglichst weitgehenden Vet­
gleichbarkeit der den Wehrpflichtigen im Auslands­
einsatz gebührenden Geldleistung mit den Bezügen 
der Bundesbeamten soll auch im Rahmen des vor­
gesehenen neuen' Besoldungssystems durch die 
Gewährung eines Familienzuschlages des Grundbe­
trages entsprechend der für Bundesbeamte beste­
henden Haushaltszulage auf die Familienverhält­
nisse des erwähnten Personenkreises Bedacht 
genommen werden. Für die Zuerkennung dieses 
Zuschlages sollen die Bestimmungen des Gehalts­
gesetzes 1956 sinngemäß anzuwenden sein. Die 
Höhe des Familienzuschlages ist im Hinblick auf 
seinen Charakter als steuerfreier "Nettobezug" mit 
70 vH der Haushaltszulage entsprechend deren 
durchschnittlichem Nettobetrag zu bemessen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Landesverteidigung somit den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n -z 
Ge set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Wien, 198601 16 

Dr. Gugerbauer 

Obmann 
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2 861 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XX:XXXXX, mit 
dem das Bundesgesetz über die Entsendung 
von Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfe­

leistung in das Ausland geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über die Entsendung von 
Angehörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in 
das Ausland, BGB!. Nr. 233/1965, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGB!. Nr. 272/1971, 370/1975 
und 577/1983 sowie des Art. II des Heeresdiszipli­
narrechtsanpassungsgesetzes, BGB!. Nr. 295/1985, 
wird wie folgt geändert: 

1. Der § 2 lautet: 

,,§ 2. (1) Wehrpflichtige können sich zu einem 
außerordentlichenPräsenzdienst im Sinne des § 1 
freiwillig melden. Diese Meldungen sind schriftlich 
beim Bundesministerium für Landesverteidigung 
einzubringen und von diesem evident zu halten. 

(2) Wehrpflichtige, die sich zu einem außeror­
dentlichen Präsenzdienst im Sinne des § 1 gemeldet 
haben, können vom Bundesminister für Landesver­
teidigung mit Einberufungsbefehl zu einem außer­
ordentlichen Präsenzdienst im Sinne des § 1 einbe­
rufen werden. 

(3) Die freiwillige Meldung kann vom Wehr­
pflichtigen ohne Angabe von Gründen zurückgezo­
gen werden. Diese Zurückziehung ist beim Bundes­
ministerium für Landesverteidigung einzubringen 
und muß bei diesem spätestens bis zum Einberu­
fungstermin eingelangt sein. Mit ihrem Einlangen 
tritt der Einberufungsbefehl außer Kraft. 

(4) Vor der Einberufung ist die Dienstfähigkeit 
des Wehrpflichtigen auf Grund einer ärztlichen 
Untersuchung festzustellen." 

2. Der § 3 lautet: 

,,§ 3. (1) Auf Wehrpflichtige, die einen außeror­
dentlichen Präsenzdienst im Sinne des § 1 leisten, 
sind der 11. Abschnitt - ausgenommen § 7 Abs. 2 
Z 1 und 2 -, ferner § 13 und § 15 Abs. 3 sowie der 
V., VI. und VII. Abschnitt des Heeresgebührenge­
setzes 1985, BGB!. Nr.87, nicht anzuweriden. 

(2) Wehrpflichtigen, die einen außerordentlichen 
Präsenzdienst im Sinne des § 1 leisten; gebührt für 
die Dauer dieses Präsenzdienstes eine Geldleistung, 
die. aus dem Grundbetrag (Abs.3) und der Aus­
landseinsatzzulage (Abs.4) gebildet wird. Für die 
Dauer der Inlandsaufenthalte vom Beginn des 
genannten Präsenzdienstes bis zur Entsendung in 
das Ausland sowie ab der Rückkehr bis zur Entlas­
sung aus diesem Präsenzdienst gebührt ihnen diese 
Geldleistung nur im Ausmaß des Grundbetrages. 

(3) Die Höhe des für einen Monat gebührenden 
Grundbetrages wird durch den Dienstgrad wie 

. folgt bestimmt: 

Dienstgrad 

Wehrmann 
Gefreiter 
Korporal 
Zugsführer 

Wachtmeister 
Oberwachtmeister 
Stabswachtmeister 
Oberstabswacht-

meister 

Offiziersstellvertreter 
I Vizeleutnant 

Leutnant 
Oberleutnant 

Hauptmann 
Major 
Oberstleutnant 
Oberst 

Hundertsatz des Gehaltsansatzes 
nach § 28 Ab,. 3 des 
Gehaltsgesetzes 1956, 
BGBI. Nr. 54, ein­
schließlich allfälliger 
Teuerungszulagen 

102 E/III/l 
103 E/III/l 
104 EIIIUl 
105 E/III/l 

104 DlIII/l 
106 D/III/1 
108 D/III/l 

127 D/III/l 

126 C/III/l 
134 C/III/1 

116 B/III/l 
120 B/III/l 

83 B/V/2 
96 B/V/2 

107 B/V/2 
124 B/V/2 

Liegen die für Bundesbeamte nach dem Gehaltsge­
setz 1956, BGBI. Nr. 54, geltenden Voraussetzun­
gen für einen Anspruch auf die Haushaltszulage 
vor, so erhöht sich der Grundbetrag um einen 
Familienzuschlag im Ausmaß von 70 vH dieser' 
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Haushaltszulage; die für die Haushaltszulage gel­
tenden Bestimmungen des Gehaltsgesetzes 1956 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die Auslandseinsatzzulage für Wehrpflich­
tige, die einen außerordentlichen Präsenzdienst im 
Sinne des § 1 leisten, ist unter sinngemäßer Anwen­
dung des Bundesgesetzes über die Gewährung von 
Auslandseinsatzzulagen für Angehörige österreichi­
scher Einheiten, die zur Hilfeleistung in das Aus­
land auf. Ersuchen internationaler Organisationen 
entsandt werden, BGBI. Nr. 375/1972, zu bemes­
sen. 

(5) Wehrpflichtigen, die während ihres außeror­
dentlichen Präsenzdienstes im Sinne des § 1 dauc 
emd in erheblichem Ausmaß Dienste verrichten, 
die einer bestimmten Offiziersfunktion zuzuordnen 
sind (zB als Militärärzte, Militärseelsorger u. dgl.), 
gebührt für die Dauer der Ausübung dieser Funk­
tion an Stelle der durch ihren Dienstgrad bestimm­
ten Geldleistung jene Geldleistung, die einem die­
ser Offiziersfunktion zugeordneten Dienstgrad ent­
spricht. Welcher Dienst hiebei einer bestimmten 
Offiziersfunktion und welcher Dienstgrad der 
jeweiligen Offiziersfunktion zuzuordnen sind, hat 
der Bundesminister für Landesverteidigung nach 
den militärischen Erfordernissen des jeweiligen 
Auslandseinsatzes durch Verordnung zu bestim­
men. 

(6) Besteht der Anspruch auf die Geldleistung 
nach Abs. 2 nicht für einen vollen Kalendermonat, 
so gebührt sie mit je einemDreißigst~1 für jeden 
Tag dieses Kalendermonates, an dem ein solcher 
Anspruch besteht. 

(7) Sofern der Betrag der auszuzahlenden Geld­
leistung nicht ·auf einen vollen Schillingbetrag lau­
tet, sind Bruchteile des jeweiligen Schillingbetrages 
auf den nächsten vollen Schillingbetrag aufzurun­
den. 

(8) Die Geldleistung ist monatlich im nachhinein 
auf ein vom Wehrpflichtigen angegebenes Konto 
bei einem Kreditinstitut im Inland zu überweisen. 
Den Wehrpflichtigen, die einen außerordentlichen 
Präsenzdienst im Sinne des § 1 leisten, ist auf Ver­
langen ein Vorschuß auf die monatlich gebührende 
Auslandseinsatzzulage bis zur halben Höhe dieser 
Zulage auszuzahlen, der bei der nächsten Zahlbar­
steIlung dieser Zulage in Abzug zu bringen ist. 
Hinsichtlich zu Unrecht empfangener Geldleistun­
gen (Übergenuß) ist der § 45 des Heeresgebühren­
gesetzes 1985 sinngemäß anzuwenden .. 

(9) Die nach Abs. 2 gebührende Geldleistung ist 
einem Arbeitseinkommen im Sinne des § 1 des 
Lohnpfändungsgesetzes 1985, BGBJ. Nr. 450, 
gleichgestellt. 

(10) Werden Wehrpflichtige während ihres 
außerordentlichen Präsenzdienstes im Sinne des § 1 
in einer Offiziersfunktion verwendet, die im Rah-

men dieses Auslandseinsatzes nach der internatio­
nalen Übung das Führen eines höheren Dienstgra­
des erfordert, als jener, den sie unmittelbar vor die­
ser Verwendung geführt haben, so kann ihnen für 
die Dauer dieser Verwendung der erforderliche 
höhere Dienstgrad verliehen werden. Die Höhe der 
Geldleistung richtet sich nicht nach dem verliehe­
nen höheren Dienstgrad, sondern nach jenem 
Dienstgrad; der ihnen auf Grund ihrer wehrrechtlic 

ehen Stellung ohne Rücksicht auf die erwähnte 
Funktion gebührt; Abs. 5,bleibt jedoch unberührt." 

3. Der § 4 lautet: 

,,§ 4. Für die Ahndung von Pflichtverletzungen, 
die von Soldaten (§ 1 des Wehrgesetzes 1978) wäh­
rend einer Dienstleistung in einer gemäß' § 1 des 
Bundesverfassungsgesetzes, BGBJ. Nr. 173/1965, 
gebildeten Einheit begangen worden sind, ist das 
Heeresdisziplinargesetz 1985, BGBI. Nr. 294, nach 

. Maßgabe der folgendenBestimmung~n anzuwen-
den: . 

1. Disziplinarvorgesetzter 
a) aller der entsendeten Einheit angehören­

den Soldaten ist der Vorgesetzte dieser 
Einheit, soweit für sie nicht ein Diszipli­
narvorgesetzter innerhalb dieser Einheit 
zuständig ist, 

b) des . Vorgesetzten der entsendeten Einheit 
ist der Bundesminister für Landesverteidi­
gung. 

Erweist sich auf Grund der besonderen 
Umstände des Einsatzes oder der örtlichen 
Verhältnisse eine von der lit. a abweichende 
Regelung als notwendig, so kann der Bundes­
minister für Landesverteidigung durch Ver­
ordnung einen oder mehrere Disziplinarvor­
gesetzte bestimmen. Für die auf diese Weise 
bestimmten Disziplinarvorgesetzten ist. der 
Bundesminister für Landesverteidigung Diszi­
plinarvorgesetzter. 

2. Zuständige Disziplinarkommission erster 
Instanz ist die Disziplinarkommission, diefür 
den Soldaten unmittelbar vor Beginn der 
Dienstleistung in. der entsendeten Einheit 
zuständig war. 

3. Die Bemessungsgrundlage der Geldbuße und 
der Geldstrafe wird 
a) für Soldaten, die Präsenzdienst leisten, 

durch die nach § 3 Abs. 2 gebührende 
Geldleistung, ausgenommen den Familien­
zuschlag des Grundbetrages, 

b) für Soldaten, die dem Bundesheer auf 
Grund eines Dienstverhältnisses angehö­
ren, durch die Dienstbezüge gemäß § 49 
Abs. 2 des Heeresdisziplinargesetzes 1985 
und die Auslandseinsatzzulage 

gebildet. 
4. Die Geldbuße, die Geldstrafe und der vom 

Beschuldigten zu leistende Kostenbeitrag sind 
erforderlichenfalls durch Abzug von den die 
Bemessungsgrundlage bildenden Bezügen 
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4 861 der Beilagen 

und im Falle der Z 3 lit. a auch vom Familien­
zuschlag des Grundbetrages, im Falle der Z 3 
lit. b auch von der Haushaltszulage zu voll­
strecken.'~ 

4. Der § 5 lautet: 

,,§ 5. (1) Präsenzdienst leistende Wehrpflichtige, 
die sich zu einem außerordentlichen Präsenzdienst 
im Sinne des § 1 gemeldet haben, gelten mit Ablauf 
des Tages, der dem Einberufungstermin zu diesem 
außerordentlichen Präsenzdienst im Sinne des § 1 
vorausgeht, als vorzeitig aus diesem Präsenzdienst 
entlassen. -

(2) Gilt ein Wehrpflichtiger nach Abs. 1 
1. aus dem Grundwehrdienst in der Dauer von 

sechs Monaten (§ 28 Abs.1 des Wehrgesetzes 
1978), . 

2. aus dem Grundwehrdienst in der Dauer von 
acht Monaten(§ 28 Abs. 3 des Wehrgesetzes 
1978) oder 

3. aus dem Wehrdienst als Zeitsoldat (§ 32 des 
Wehrgesetzes 1978) . . 

als vorzeitig entlassen, so ist die Dauer des außer­
ordentlichen Präsenzdienstes im Sinne des § 1 auf 
die Dauer des jeweiligen Präsenzdienstes, aus dem 
der Wehrpflichtige als vorzeitig entlassen gilt, 
anzurechnen. Sofern die Dauer eines solchen Prä­
senzdienstes. nach Beendigung des außerordentli­
chen Präsenzdienstes im Sinne des § 1 noch nicht 
abgelaufen ist, wird dieser Präsenzdienst unmittel­
bar im Anschluß an die Beendigung des außeror­
dentlichen Präsenzdienstes im Sinne des § 1 fortge­
setzt. 

(3) Wehrpflichtige, denen die Dauer eines außer­
ordentlichen Präsenzdienstes im Sinne des § 1 auf 
Verpflichtungszeiträume als Zeitsoldat gemäß 
Abs. 2 angerechnet wird, können während der Lei­
stung des außerordentlichen Präsenzdienstes eine 
Weiterverpflichtung zum Wehrdienst als Zeitsoldat 
eingehen, wenn der vorher begonnene Verpflich­
tungszeitraumwährend des außerordentlichen Prä­
senzdienstes im Sinne des§ 1 abläuft. 

(4) Wird ein Wehrdienst als Zeitsoldat durch 
einen außerordentlichen Präsenzdienst im Sinne 
des § 1 unterbrochen, so hat bei der Bemessung des 
für den Anspruch auf berufliche Bildung (§ 33 des 
Wehrgesetzes 1978) und auf Überbrückungshilfe 

(§ 8 Heeresgebührengesetz 1985) maßgeblichen 
Zeitraumes die Zeit des außerordentlichen Prä­
senzdienstes im Sinne des § 1 außer Betracht zu 
bleiben; der außer9rdentliche Präsenzdienst im 
Sinne des § 1 gilt jedoch hinsichtlich des Anspru­
ches auf berufliche Bildung nicht als Unterbre­
chung des Wehrdienstes als Zeitsoldat." 

5. Der § 6 lautet: 

,,§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Landesverteidigung 
betraut." 

Artikel 11 

Hinsichtlich jener Wehrpflichtigen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
einen außerordentlichen Präsenzdienst ini Sinne 
des § 1 leisten, der vor diesem Zeitpunkt begonnen 
hat, ist anStelle des §3 Abs. 2 bis 7 und 9 und- des 
§ 5 in der Fassung des Art. I dieses Bundesgesetzes 
bis zur Beendigung ihres außerordentlichen Prä­
serizdienstes der § 3 Abs. 2 und 3 und der § 5 des 
Bundesgesetzes über die Entsendung von Angehö­
rigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 
Ausland in der bisher geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 

Artikel III 

(1) Dieses Bun.desgesetz tritt mit 1. April 1986 in 
Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes können bereits von dem sei­
ner Kundmachung folgenden Tag an erlassen wer­
den. Sie dürfen jedoch frühestens mit 1. April 1986 
in Kraft gesetzt werden. 

(3) Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bundes­
gesetzes ist der Bundesminister für Landesverteidi­
gung betraut. Mit der Vollziehung des nach Art. II 
weiter anzuwendenden § 3 Abs. 2 und 3 und § 5 des 
Bundesgesetzes über die Entsendung von Angehö­
rigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 
Ausland in der bisher geltenden Fassung ist der 
Bundesminister für Landesverteidigung, hinsicht­
lich des § 3 Abs. 3 jedoch im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Fi~anzen betraut. 
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